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Im Zusammenhang mit Waschmitteln und Umwelt-
schutz stehen Fragen über das biologische Abbauver-
halten im Vordergrund. Das ist verständlich, da die 
Waschlauge nach Gebrauch vollumfänglich dem Ab-
wasser zugeführt wird und in der Abwasserreinigung 
bzw. Umwelt möglichst rasch, schadlos und vollstän-
dig abgebaut werden sollte.

Diese Publikation soll dazu beitragen, Transparenz 
in das Thema „Abbaubarkeit“ zu bringen, indem sie 
Antworten auf häufi g gestellte Fragen gibt.

Was bedeutet „biologisch abbaubar“?

Unter dem biologischen Abbau organischer Substan-
zen wird das Zerlegen zunächst in kleinere Bruchstü-
cke und schliesslich die Umsetzung zu Kohlendioxid, 
Wasser und mineralischen Stoffen verstanden. In der 
ersten Stufe, dem so genannten Primärabbau, verlie-
ren die Tenside die grenzfl ächenaktiven Eigenschaften 
wie beispielsweise das Schaumverhalten und Benet-
zungsvermögen. Unter Totalabbau wird die vollstän-
dige Mineralisation verstanden. Organische Substan-
zen sind jene Stoffe, die Kohlenstoff enthalten, also 
lebendes Material wie Holz und Pfl anzen sowie Erdöl, 
Erdgas, Kohle und daraus hergestellte Substanzen. 
Mineralische Stoffe und Metalle hingegen sind anor-
ganische Stoffe und können nicht abgebaut werden.

Auch bei Waschmitteln können nur die organischen 
Inhaltsstoffe, insbesondere die waschaktiven Sub-
stanzen (WAS) und organische Zusatzstoffe biolo-
gisch abgebaut werden. Der Abbau beginnt bereits 
im Abwasser und erfolgt in der Kläranlage vor allem 
durch die Einwirkung von Mikroorganismen und En-
zymen. Beim biologischen Abbau in Gegenwart von 
Sauerstoff spricht man von aerobem und in Abwesen-
heit von Sauerstoff von anaerobem Abbau.

Wie ist die Abbaubarkeit gesetzlich 
geregelt?

Das in der Schweiz im Jahre 2005 in Kraft getretene 
neue Chemikalienrecht übernimmt die Bestimmun-
gen der neuen Detergenzienverordnung in der EU. 
Diese setzt die Anforderungen an die biologische 
Abbaubarkeit von allen Tensidklassen fest, also für 
anionische, kationische, nichtionische und amphotere 
grenzfl ächenaktive Stoffe in Wasch- und Reinigungs-
mittel. Geprüft wird – zusätzlich zum biologischen 
Primärabbau, der durchschnittlich 90% erreichen 
muss - der vollständige Zerfall dieser Wirkstoffe in 

Wasser, CO2 und mineralische Stoffe; deshalb spricht 
man auch von Mineralisation. Der Kohlenstoff in der 
organischen Verbindung soll möglichst vollständig 
in CO2 umgewandelt werden. Unter Kenntnis der 
Ausgangsmenge an Kohlenstoff wird der Totalabbau 
mittels Messung der Abnahme des gelösten orga-
nisch gebundenen Kohlenstoffs festgestellt durch die 
so genannten DOC-Bestimmungen (DOC = Dissolved 
Organic Carbon). Ein Teil des Kohlenstoffs wird von 
den Bakterien und Mikroorganismen im Klärschlamm 
zum Aufbau von organischem Material verwendet 
(die Mikroorganismen wachsen und vermehren sich). 
Dies muss bei der Festlegung der Abbauanforderun-
gen berücksichtigt werden. Eine Abnahme des DOC 
um 70% bedeutet, dass ein Tensid vollständig abge-
baut (mineralisiert) ist.

Es ist zu berücksichtigen, dass Abbauwerte stark von 
der gewählten Methode abhängen. Bei verschiede-
nen Methoden werden Versuchszeit, Bakterienmenge 
und andere Randbedingungen standardisiert, damit 
die Prozentzahlen verglichen werden können. Bei un-
terschiedlichen Tests sind Vergleiche nicht möglich.

Wo und wie rasch fi ndet der biologi-
sche Abbau in der Praxis statt?

Die im Kanalisationsnetz gesammelten und abgeleite-
ten Abwässer durchlaufen in Abwasserreinigungsan-
lagen die mechanische, biologische und zum Teil auch 
die chemische Reinigungsstufe (Phosphatfällung). In 
der Schweiz gelangen über 90% der häuslichen Ab-
wässer in Abwasserreinigungsanlagen (ARA), wobei 
mehr als die Hälfte mit der dritten Reinigungsstufe 
ausgerüstet sind.

Die waschaktiven Substanzen von Waschmitteln wer-
den innerhalb der Aufenthaltszeit von 5 bis 12 Stun-
den in Abwasserreinigungsanlagen durch Abbau und 
Adsorption an den Schlamm zu mehr als 90% aus 
dem Wasser entfernt.

Der Abbau erfolgt in der biologischen Stufe der ARA 
verhältnismässig rasch (innerhalb von wenigen Stun-
den), da der Belebtschlamm (Biomasse) eine grosse 
Zahl der für den Abbau notwendigen Bakterien ent-
hält.
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Was passiert mit dem Klärschlamm?

Aus Abwasserreinigungsanlagen fallen Klärschlamm 
sowohl aus der mechanischen als aus der biologi-
schen Reinigungsstufe an. Da aber im Klärschlamm 
auch unerwünschte Substanzen wie z.B. Schwerme-
talle vorhanden sind, wird er meistens unter Energie-
Rückgewinnung verbrannt.

Was passiert, wenn Waschmittel unbe-
handelt in Flüsse und Seen gelangen?

Grundsätzlich durchlaufen Abwässer aus Haushaltun-
gen und Industrie die Abwasserreinigungsanlagen. 
Auch natürliche Stoffe wie Jauche und Fäkalien dür-
fen nicht direkt in die Gewässer eingeleitet werden. 
Bei Waschmitteln sind es vor allem die Tenside, die, 
falls sie in grosser Konzentration und ungeklärt an-
fallen, durch ihre Grenzfl ächenaktivität toxisch auf 
aquate Lebewesen (Fische, Krebse etc.) wirken. Sofern 
Tenside direkt in Gewässer gelangen, erfolgt auch 
hier – obwohl langsamer – ein biologischer Abbau, 
beziehungsweise eine Selbstreinigung. Dem Selbst-
reinigungsvermögen von natürlichen Gewässern sind 
jedoch Grenzen gesetzt. 

Was ist von der Werbung mit Umwelt-
schutzargumenten zu halten, wie z.B. 
„vollständig abbaubar“?

Im Prinzip sind organische Stoffe abbaubar. Ob das 
nun sehr rasch passiert – also innerhalb von Stunden 
wie bei den Tensiden, oder langsamer beispielsweise 
wie bei Laub – es ist eine Frage der Zeit. Deshalb hat 
eine solche Aussage nur Bedeutung, wenn dabei nä-
here Angaben über Umstände und über angewandte 
Prüfmethoden gemacht werden. Angaben über Proz-
entzahlen allein sind nur beschränkt aussagekräftig.

Häufi g wird Werbung mit Argumenten des Umwelt- 
und Gewässerschutzes gemacht. Solche Aussagen 
sind kritisch zu betrachten. Insbesondere Aussagen 
wie „ökologisch oder umweltfreundlich“ sind nicht 
erlaubt.

Welche gesetzlichen Vorschriften müs-
sen eingehalten werden?

Wasch- und Reinigungsmittel unterstehen der Chemi-
kaliengesetzgebung. Allgemeine Anforderungen über 
Meldeverfahren und Kennzeichnung der Produkte 
sind in der „Verordnung über den Schutz vor gefährli-
chen Stoffen und Zubereitungen (Chemikalienverord-
nung, ChemV)“ geregelt. Spezifi sche Anforderungen 
an Inhaltstoffe von Wasch- und Reinigungsmittel re-
gelt die „Verordnung zur Reduktion von Risiken beim 
Umgang mit bestimmten besonders gefährlichen 
Stoffen, Zubereitungen und Gegenständen (Chemi-
kalien-Risikoreduktions-Verordnung ChemRRV)“. Für 
die Marktüberwachung und Kontrollen der Produkte 
sind die kantonalen Behörden zuständig.

Neben den Anforderungen an die Abbaubarkeit sind 
laut ChemRRV (Stoffverordnung) in Textilwaschmit-
teln folgende Stoffe verboten: Phosphate (Phosphat-
verbot), Octyl- und Nonylphenolethoxylate, organi-
sche Halogenverbindungen, EDTA über 0,5%, NTA 
über 5% und Phosphor über 0,5 %. Ferner müssen 
auf den Etiketten der Waschmittel die Bestandteile, 
die Gebrauchsanweisungen und der Name des Her-
stellers aufgedruckt sein.

Mehr dazu unter www.cheminfo.ch

Wer prüft die Einhaltung der gesetzli-
chen Vorschriften

Wasch- und Reinigungsmittel müssen beim BAG ge-
meldet werden. Für die Marktüberwachung und Kon-
trollen der Produkte sind die kantonalen Behörden 
zuständig.
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Glossar

Abwasserreinigung
Unter Abwasserreinigung versteht man das Reinigen 
der häuslichen und der industriellen Abwasser mit 
dem Ziel, diese wieder in den natürlichen Wasser-
kreislauf zurückzuführen. In so genannten Abwas-
serreinigungsanlagen (ARA) durchläuft das Abwas-
ser diverse Reinigungsstufen. Man unterscheidet im 
Wesentlichen die mechanische, biologische und die 
chemische Reinigung (Phosphatfällung).

Die mechanische Abwasserbehandlung dient der 
Ausscheidung von Sink- und Schwimmstoffen. Grobe 
Sperrstoffe werden durch Rechen, Sand durch so ge-
nannte Sandfänger und aufschwimmende Stoffe wie 
Fette und Öle durch geeignete Ausscheider zurück-
gehalten. 

Bei der biologischen Abwasserbehandlung wird be-
sonders die Fähigkeit der im Abwasser enthaltenen 
Kleinlebewesen (vor allem aerobe Bakterien) ausge-
nutzt, um organische Substanzen abzubauen, resp. in 
kleinere Bruchstücke zu zerlegen und schliesslich zu 
Kohlendioxid, Wasser und Mineralien umzuwandeln. 
In der Regel muss für diese Prozesse Sauerstoff zuge-
führt werden. Die meist praktizierten Methoden sind 
Belebtschlamm- und Tropfkörperverfahren. 

Die chemische Reinigungsstufe dient hauptsächlich 
der Phosphatfällung. Da Phosphor, der heute vorwie-
gend aus Haushalten (Fäkalien und Nahrungsmittelres-
te) und der Landwirtschaft stammt, zur Überdüngung 
der Seen beiträgt, ist in der Schweiz für Kläranlagen 
im Einzugsgebiet von Seen die Phosphatfällung vorge-
schrieben. Durch das Beimischen eines so genannten 
chemischen Fällungsmittels (Kalk und Eisensalze) in 
das Abwasser entsteht eine chemische Reaktion, wo-
durch Phosphor sich als fl ockige Substanz ausscheidet 
und somit eliminiert wird (Phosphatfällung).

Adsorbieren/Adsorption
Anlagerung von gelösten Stoffen oder Gasen an der 
Oberfl äche eines festen Stoffes.

Belebtschlamm (Biomasse)
Schlamm, der bei der Abwaserreinigung entsteht und 
sich aus einer Unzahl von Kleinstlebewesen zusam-
mensetzt, vor allem Bakterien aber auch Pilze und 
Einzeller.

DOC
Dissolved Organic Carbon / gelöster organischer Koh-
lenstoff

Enzyme
Eiweissstoffe, die im Organismus als Katalysatoren 
an fast allen chemischen Umsetzungen, d.h. Stoff-
wechselvorgängen, beteiligt sind. Ermöglichen und 
beschleunigen eine Reaktion.

Mikroorganismen 
Sammelbezeichnung für Kleinstlebewesen (Mikro-
ben), zu denen die Bakterien, Viren, Pilze, Hefen, 
Algen, Protozoen und Einzeller gehören. Sie sind mi-
kroskopisch oder submikroskopisch klein und leben 
häufi g in direkter Beziehung zu anderen Organismen. 
Über Zersetzungs- und Fäulnisvorgänge sind sie am 
Stoffkreislauf in der Natur beteiligt.

Mineralisation
Der vollständige Abbau organischer Verbindungen in 
Kohlendioxid, Wasser und Mineralien.

Primärabbau
Beim Primärabbau verlieren die Tenside die grenz-
fl ächenaktiven Eigenschaften wie beispielsweise das 
Schaumverhalten und Benetzungsvermögen.

Phosphatfällung (siehe Abwasserreinigung)

Tenside (siehe waschaktive Substanzen)

Totalabbau
Der vollständige Zerfall organischer Stoffe in Kohlen-
dioxid, Wasser und Mineralien.

Waschaktive Substanzen (WAS), auch Tenside, 
grenzfl ächenaktive Stoffe oder Syndets ge-
nannt
Unter diesen Bezeichnungen versteht man jene syn-
thetischen Verbindungen, deren wichtigste Aufgabe 
im Waschprozess es ist, die Oberfl ächenspannung des 
Wassers herabzusetzen, wodurch die Benetzbarkeit 
der Textilien erleichtert wird. Ferner lösen die WAS 
Schmutz ab und verhindern, dass dieser sich wieder 
festsetzen kann. Chemisch weist das Tensid einen 
wasserfreundlichen (hydrophilen) und damit fett-
abstossenden „Kopf“ und einen wasserfeindlichen 
(hydrophoben) „Schwanz“ auf. Beim Waschvorgang 
verbindet sich der fettfreundliche Teil mit dem fetthal-
tigen Schmutz, währenddem der wasseranziehende 
Teil dafür sorgt, dass Tensid und Schmutz mit dem 
Wasser weggespült werden.
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